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§ 2
Fertigungszeiten

Die der Preisbildung zugrunde zu legenden Ferti
gungszeiten müssen mit den Grundsätzen sparsam
ster, wirtschaftlicher Betriebsleitung und des zweck
mäßigsten Arbeitseinsatzes vereinbar sein.

§ 3
Fertigungslöhne

(1) Die Lohnkosten sind nach Löhnen für Meister, 
Gesellen, Lehrlinge und sonstige Arbeiter aufzu
gliedern.

(2) Fertigungslöhne sind die Lohnkosten, die un
mittelbar für die Leistung oder den Auftraggeber 
erfaßt werden. Es dürfen nur die unmittelbar bei 
dem Auftrag anfallenden Arbeitsstunden berechnet 
werden, die bei normaler Arbeitsleistung wirtschaft
lich gerechtfertigt sind.

(3) Als Stundenlöhne für Gesellen und Arbeiter 
gelten die nachweisbar gezahlten und zulässigen 
effektiven Löhne des für das Glasinstrumenten
macher-Handwerk jeweils gültigen Tarifvertrages.

(4) Als effektiver Lohn für die Lehrlingsarbeit 
gelten die nachweisbar gezahlten, zulässigen Lehr
lingsentgelte. Das monatliche Entgelt ist durch die 
Zahl der monatlichen Gesamtarbeitsstunden zu di
vidieren.

(5) Für die eigenhändige produktive Mitarbeit 
steht dem Betriebsinhaber der höchste örtlich zu
lässige Gesellenlohn zu. Als Mitarbeit des Betriebs
inhabers gelten nicht die allgemeine Leitung und 
Überwachung der Arbeit.

§ 4
Gemeinkostenzuschlag aut die Fertigungslöhne

(1) Als Gemeinkostenzuschlag wird festgesetzt: 
75*/#. Bei Lohnerhöhungen nach Verkündung dieser 
Preisverordnung sind die Selbstkosten entsprechend 
zu senken.

(2) In dem vorstehenden Aufschlag darf für Ge
winn und Wagnis ein Höchstsatz von lOVo enthalten 
sein. Der Gemeinkostenzuschlag kann ohne beson
deren Nachweis von allen Betrieben angewendet 
werden.

(3) Betriebe, die einen höheren Gemeinkostensatz 
beanspruchen, müssen bei der zuständigen Landes
finanzdirektion — Preisbildung — den preisrecht
lich vorgeschriebenen Kostennachweis führen. Der 
Gemeinkostenzuschlag darf den Höchstsatz von 
150°/o einschl. Gewinn und Wagnis nicht über
schreiten. Seine Berechnung ist erst nach Bestäti
gung durch die Landesfinanzdirektion zulässig.

(4) Die nachzuweisenden Gemeinkosten müssen 
einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebslei
tung entsprechen und unterliegen der preisrecht
lichen Verantwortung des Betriebes. Dieser Betrieb 
hat alljährlich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 
den Gemeinkostenzuschlag auf Grund der Ergeb
nisse des abgelaufenen Geschäftsjahres neu zu er
mitteln und ihn von der zuständigen Landesfinanz
direktion — Preisbildung — bestätigen zu lassen.

§ 5
Materialkosten

(1) Für vom Glasinstrumentenmacher-Betrieb ge
lieferte tatsächlich in das Fertigungsstück eingegan
gene Materialien sind die preisrechtlich zulässigen 
Einstandspreise zuzüglich nachstehendem Gemein
kostenzuschlag zu berechnen.

(2) Unter Einstandspreis ist der Einkaufspreis zu 
verstehen, abzüglich aller Rabatte oder sonstiger 
Preisnachlässe, jedoch unter Belassung des Kassen
skontos, und zuzüglich der preisrechtlich zulässigen 
Bezugskosten, die bis zum Eingang der Ware in das 
Lager entstehen, wie Fracht, Porto, Zufuhr, Ver
packung, Transportversicherung usw.

(3) Ab Materialkostenzuschlag einschl. Verlust 
darf auf das vom Handwerker gelieferte Material 
15°/o Zuschlag berechnet werden.

(4) Auf das vom Kunden gelieferte Material dürfen 
keinerlei Zuschläge berechnet werden.

§ 6
Erschwerniszuschläge

Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen des je
weils gültigen Tarifvertrages für besonders schmut
zige, gefährliche oder gesundheitsschädigende Ar
beiten gezahlt werden, dürfen mit den durch den 
jeweils gültigen Tarifvertrag fest gelegten Prozent
sätzen auf die Fertigungslöhne aufgeschlagen wer
den.

§ 7
Fremdarbeiten

Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit vom Glasinstrumentenmacher-Betrieb 
nicht selbst ausgeführt werden, darf dem Auftrag
geber außer den Transport- und Verpackungskosten 
in preisrechtlich zulässiger Höhe zur Abgeltung 
aller übrigen Kosten ein Aufschlag von 10°/o auf die 
Nettopreise des Betriebes, der die Arbeiten ausführt, 
berechnet werden.

§ 8
Entwicklungskosten

(1) Bei der Entwicklung von Forschungsinstrumen- 
ten darf für die Berechnung der Arbeitszeit die Ge
bührenordnung für Ingenieure angewendet werden.

(2) Das hierzu verwendete Material darf nach der 
verbrauchten Rohmenge, d.h. einschl. Verschnitt und 
Bruch berechnet werden.

§ 9
Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird in ihrer jeweiligen Höhe 
auf den Endpreis aufgeschlagen.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt gleichzeitig 
mit der Preisverordnung Nr. 191 in Kraft.

Berlin, den 6. Oktober 1951

Ministerium der Finanzen 
D r. L o c h

Stellvertreter des Ministerpräsidenten
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